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Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln im Wald 
Rechtliche Grundlagen 
 
 
1.  Bundesgesetz über den Wald (SR 921.0) 

 

Art. 18 Umweltgefährdende Stoffe 

Im Wald dürfen keine umweltgefährdenden Stoffe verwendet werden. Die Umweltschutz-
gesetzgebung regelt die Ausnahmen. 
 
2.  Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (SR 814.81) 

 

Anhang 2.5 Pflanzenschutzmittel (Auszug waldrelevanter Bestimmungen) 

1 Verwendung 

1.1 Verbote und Einschränkungen 
1 Pflanzenschutzmittel dürfen nicht verwendet werden: 
a.  in Gebieten, die gestützt auf eidgenössisches oder kantonales Recht unter Natur-

schutz stehen, soweit die dazugehörigen Vorschriften nichts anderes bestimmen; 
b.  in Riedgebieten und Mooren; 
c.  in Hecken und Feldgehölzen sowie in einem Streifen von drei Metern Breite entlang 

von Hecken und Feldgehölzen; 
d.  im Wald sowie in einem Streifen von drei Metern Breite entlang der Bestockung. 

e.  in oberirdischen Gewässern und in einem Streifen von drei Metern Breite entlang 
von oberirdischen Gewässern, wobei der Streifen bei Fliessgewässern, für die ein 
Gewässerraum nach Artikel 41a GSchV122 festgelegt wurde oder bei denen nach 
Artikel 41a Absatz 5 GSchV ausdrücklich auf die Festlegung eines Gewässerraums 
verzichtet wurde, ab der Uferlinie und bei den übrigen Fliessgewässern sowie bei 
stehenden Gewässern ab der Böschungsoberkante gemäss Pufferstreifenmerkblatt 
«Pufferstreifen richtig messen und bewirtschaften», KIP/PIOCH 2009,123 gemes-
sen wird; 

f.  in der Zone S1 von Grundwasserschutzzonen; 
g.  auf und an Gleisanlagen in den Zonen S2 und Sh von Grundwasserschutzzonen. 
 
1.2 Ausnahmen 
1 … 
2 Von den Verboten nach Ziffer 1.1 Absatz 1 Buchstaben c und d, soweit Buchstabe d be-
stockte Weiden sowie den Streifen von 3 Metern Breite entlang der Bestockung betrifft, 
ausgenommen sind Einzelstockbehandlungen von Problempflanzen, sofern diese mit an-
deren Massnahmen, wie regelmässiges Mähen, nicht erfolgreich 
bekämpft werden können. 
3 Können im Wald Pflanzenschutzmittel nicht durch Massnahmen ersetzt werden, welche 

die Umwelt weniger belasten, erteilt die zuständige kantonale Behörde in Abweichung 

vom Verbot nach Ziffer 1.1 Absatz 1 Buchstabe d eine Bewilligung nach den Artikeln 4–6 

für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln: 

a.  zur Behandlung von Holz im Wald, von dem in der Folge von Naturereignissen 
Waldschäden ausgehen können, und gegen die Erreger von Waldschäden selbst, 
wenn dies für die Erhaltung des Waldes unerlässlich ist; 

b.  zur Behandlung von geschlagenem Holz mit Insektiziden, die gestützt auf die Pflan-

zenschutzmittelverordnung für die Kultur «Liegendes Rundholz im Wald und auf La-

gerplätzen» zugelassen sind, auf dazu geeigneten Plätzen, sofern das Holz nicht 
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rechtzeitig abgeführt werden kann, diese Plätze nicht in den Zonen S1, S2 und Sh 

von Grundwasserschutzzonen liegen und wirksame Massnahmen gegen das Versi-

ckern und das Abschwemmen der Mittel getroffen werden; 

c.  in forstlichen Pflanzgärten ausserhalb der Zonen S1, S2, S3 und Sh von Grundwas-
serschutzzonen; 

d.  zur Behebung von Wildschäden in natürlichen Verjüngungen sowie bei Wieder- o-
der Neuanpflanzungen, wenn dies für die Erhaltung des Waldes unerlässlich ist. 

 
2. Abschnitt: Anwendungsbewilligungen 

 
Art. 4 Bewilligungspflichtige Anwendungen 

Für folgende Anwendungen ist eine Bewilligung der nachstehenden Behörden nötig: 
Anwendung Bewilligungsbehörde 
c. die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 

und Düngern im Wald, soweit sie nicht in eine 

Bewilligung nach Buchstabe a oder b einge-

schlossen ist 

Kantonale Behörde 

 
Art. 5 Bewilligungsvoraussetzungen 
1 Eine Anwendungsbewilligung nach Artikel 4 Buchstabe a oder c wird erteilt, wenn bei 

der geplanten Anwendung keine Gefährdung der Umwelt zu befürchten ist. Sie wird zeit-

lich befristet und geografisch begrenzt. 
2 Anwendungsbewilligungen werden nur Personen erteilt, die ihren Wohn- oder Ge-
schäftssitz in der Schweiz, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) oder der 
Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) haben. 
 
3. Abschnitt: Fachbewilligungen 

 
Art. 7 Bewilligungspflichtiger Umgang mit Stoffen und Zubereitungen 
1 Die folgenden Tätigkeiten dürfen beruflich oder gewerblich nur von natürlichen Personen 
mit einer entsprechenden Fachbewilligung oder als gleichwertig anerkannten Qualifikation 
oder unter Anleitung solcher Personen ausgeübt werden: 

a. die Verwendung von: 
 1. Pflanzenschutzmitteln, 
 4. Holzschutzmitteln; 

 
Art. 8 Nachweis der Fachkenntnisse 
1 Eine Fachbewilligung wird der Person ausgestellt, die in einer Fachprüfung die für ihre 
Tätigkeit notwendigen Kenntnisse nachgewiesen hat über: 

a.  Grundlagen der Ökologie und Toxikologie; 
b.  Gesetzgebung über Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitnehmerschutz; 
c.  Massnahmen zum Schutze der Umwelt und der Gesundheit; 
d.  Umweltverträglichkeit, sachgerechte Verwendung und Entsorgung der Stoffe, Zube-

reitungen und Gegenstände; 
e.  Geräte und deren sachgerechte Handhabung. 

 
Art. 10 Weiterbildungsverpflichtung 

Wer eine Fachbewilligung besitzt und entsprechend tätig ist, muss sich regelmässig über 
den Stand der besten fachlichen Praxis informieren und sich weiterbilden.  
 
KFA, sb, März 2022 


